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Vorwort 

 

Bis zum Ende des Jahres 2022 konnte die LAG Südtiroler Grenzland das erste gesetzte Etappenziel, 

nämlich die Bindung der zugewiesenen Mittel, einschließlich jener aus der sogenannten 

Übergangsperiode bzw. Programmverlängerung, durch die Auswahl von Projekten innerhalb der 

verschiedenen Untermaßnahmen erreichen. 

Die allmähliche Lockerung bzw. Aufhebung der durch die Covid-19-Pandemie auferlegten 

Beschränkungen erleichterte die Arbeit an der Projektvorbereitung und -auswahl, da sie persönliche 

Arbeitssitzungen ermöglichte und so die einzelnen Verfahren und die Arbeit im Allgemeinen 

rationalisierte. 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit der LAG verlagert sich nun auf die Phase der Umsetzung und 

Abrechnung der Projekte. Aufgrund der n+3-Regel endet der Programmplanungszeitraum endgültig 

am 31.12.2025, so dass noch knapp drei Jahre verbleiben, um die oben erwähnte Phase der 

Projektdurchführung und Berichterstattung zu vervollständigen. 

Durch die Zuweisung zusätzlicher Mittel (Jahre 2021 und 2022) im Rahmen der 

Programmverlängerung ist die LAG Südtiroler Grenzland auch in der Lage gewesen, neue 

Ausschreibungen durchzuführen und zusätzliche Projekte auszuwählen, die die positiven 

Auswirkungen der Programmplanung 2014-2020 auf das Gebiet der LAG vervollständigen werden. 

Wie bereits erwähnt, ermöglichte das Ende der durch die Covid-19-Pandemie verursachten 

Einschränkungen, die über zwei Jahre lang die Arbeit sehr erschwert und weitgehend neue 

Arbeitsmethoden auferlegt hatten, so dass viele der üblichen Aktivitäten, die in physischen Treffen 

bestanden, nicht stattfinden konnten, eine schnellere Genehmigung von Initiativen durch die LAG. 

So war es zum Beispiel viel einfacher, Informationsmaßnahmen durchzuführen und die Akteure der 

LAG für die Möglichkeiten und Perspektiven zu sensibilisieren, die das LEADER-Programm oder 

verschiedene andere im Laufe des Jahres geplante Aktivitäten bieten. 

So wurde die Umsetzung des LEP Südtiroler Grenzland im Jahr 2022 linear und in gewohntem 

Tempo fortgesetzt und erreichte am Ende des Jahres eine ausgezeichnete Performance, da fast 

100 % des der LAG zugewiesenen Budgets (einschließlich der zusätzlichen Mittel der 

Verlängerungsperiode) durch die Auswahl der Projekte innerhalb der Teilmaßnahme 19.2 

zweckgebunden wurden. In Bezug auf die Teilmaßnahme 19.3 ist anzumerken, dass nach der 

Bindung von 100 % des verfügbaren Betrags durch die Auswahl eines Projekts der interterritorialen 

Zusammenarbeit im Jahr 2021 verschiedene Initiativen zur Konkretisierung und Entwicklung der 

gemeinsamen Initiative mit drei anderen LAGs der Region Trentino-Südtirol möglich wurden. 

 

 

1. Die wichtigsten Meilensteine im Jahr 2022 
 

03.01. – 31.01.2022: 9. Aufruf zur Einreichung von Projekten Untermaßnahme 7.4 

03.02.2022: Sitzung des Projektbewertungsgremiums 



04.02. – 14.02.2022: Schriftliches Umlaufverfahren der LAG zur Genehmigung des im Rahmen des 

Projektaufrufs (03.01. - 31.01.2022) eingereichten Projekts 

03.01. – 31.03.2022: Veröffentlichung des zwölften Aufrufs zur Einreichung von Projekten im 

Rahmen der Untermaßnahmen 7.2 und 7.5 sowie des siebten Aufrufs im Rahmen der 

Untermaßnahme 16.2 

05.04.2022: Sitzung des Projektbewertungsgremiums 

21.04.2022: Sitzung der LAG in Meran zur Genehmigung der zur Fälligkeit 31.03.22 eingereichten 

Projekte, fünfte Änderung des Lokalen Entwicklungsplans Südtiroler Grenzland, Entscheidung über 

die Veröffentlichung des 13. Aufrufs zur Einreichung von Projekten in der Untermaßnahme 7.5 

nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens für den abgeänderten LEP 

15.06. – 31.08.2022: Veröffentlichung des dreizehnten Projektaufrufs (beschränkt auf die 

Untermaßnahme 7.5) 

02.09.2022: Sitzung des Projektbewertungsgremiums 

15.09.2022: Sitzung der LAG in Neumarkt; Wahl des neuen stellvertretenden LAG-Vorsitzenden 

nach dem Austritt von Vizepräsidentin Beatrix Mairhofer; Genehmigung der zur Fälligkeit 

31.08.2022 genehmigten Projekte 

 

 

2. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Südtiroler Grenzland 
 

Gemäß den Vorgaben des Lokalen Entwicklungsplans (LEP) ist die LAG Südtiroler Grenzland 

konstituiert als eine Initiativ- und Interessensgruppe ohne eigene Rechtspersönlichkeit, wie im 

Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum der APBz vorgesehen. Die LAG besteht derzeit 

aus 40 Mitgliedern.  

Bis zur Sitzung am 01.09.2021 wurde die Funktion des Präsidenten von der Vertreterin der 

Gemeinde Ulten, Dr. Beatrix Mairhofer, wahrgenommen, während der Vizepräsident der LAG der 

Vertreter der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, Edmund Lanziner, war. Bei der Sitzung der 

Lokalen Aktionsgruppe am 01.09.21 wurde Edmund Lanziner zum neuen Präsidenten und Beatrix 

Mairhofer zur neuen Vizepräsidentin gewählt. 

Am 29.07.2022 kündigte Vizepräsidentin Mairhofer jedoch ihren Rücktritt von der LAG und damit 

auch vom Amt der Vizepräsidentin der LAG an, da im Gegensatz zu ihren mittlerweile 

anderweitigen beruflichen Verpflichtungen. 

 

 

Änderungen in der Zusammensetzung der LAG 
 

Infolge dieser Mitteilung und der Kenntnisnahme von Seiten der LAG in ihrer Sitzung am 

15.09.2022 wurde die Gesamtzahl der Mitglieder der LAG auf 40 reduziert (da die Gemeinde Ulten 

kein Mitglied als Ersatz für B. Mairhofer benannt hat), und auch das Gleichgewicht innerhalb der 

LAG selbst hat sich dadurch leicht verändert: Die LAG besteht derzeit aus 16 Mitgliedern aus dem 

öffentlichen Sektor und 24 Mitgliedern aus dem privaten Bereich. Bei den öffentlichen Mitgliedern 

handelt es sich entweder um die gesetzlichen Vertreter der Gemeinden im LEADER-Gebiet oder 



um Personen, die von den Gemeinden selbst mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe innerhalb der 

LAG betraut werden. 

 

 

Änderungen im Jahr 2022 
 

Während die bis zum 31.12.2021 eingetretenen Änderungen in der Zusammensetzung der LAG im 

Bericht vom 31.12.2021 berücksichtigt wurden, war die einzige Änderung im Laufe des Jahres 

2022 der bereits erwähnte Rücktritt des stellvertretenden LAG-Vorsitzenden und die damit 

verbundene Wahl eines neuen stellvertretenden Vorsitzenden: Wie bereits erwähnt, wurde in das 

Amt am 15.09.2022 durch einstimmigen Beschluss der LAG der Bürgermeister der Gemeinde 

Ulten, Stefan Schwarz, gewählt, der das Amt angenommen hat. 

Schließlich hat sich durch das Ausscheiden von Vizepräsidentin Mairhofer die Verteilung zwischen 

weiblichen und männlichen Mitgliedern der LAG von 31,7 % auf 30 % Frauenanteil leicht 

verändert, wobei der Anteil der Männer entsprechend leicht angestiegen ist.    

 

 

 
 Der Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Straßburg (F) während des Besuchs der Südtiroler LAGs im Mai 2022 

 

Satzung 
Im Hinblick auf die Arbeitsweise der LAG Südtiroler Grenzland sind seit dem 06.12.2018 (Datum 

der letzten Satzungsänderung und -ergänzung) keine weiteren Änderungen der Satzung 

vorgenommen worden. 

 

 



Projektbewertungsgremium 

 

Während das im Lokalen Entwicklungsplan (LEP) vorgesehene Projektbewertungsgremium bis 

zum 29.07.2022 mit Edmund Lanziner und Beatrix Mairhofer als Präsident bzw. Vizepräsidentin 

der LAG besetzt war, wurde ab diesem Zeitpunkt Vizepräsidentin Mairhofer auch in dieser 

Funktion durch den Bürgermeister von Ulten ersetzt. Darüber hinaus gehören auch Vertreter des 

federführenden Partners der LAG (mit Delegierung an den LAG-Koordinator) dem Gremium an. 

Dieses trat im Laufe des Jahres 2022 dreimal zusammen (03.02.2022, 05.04.2022 bzw. 02.09.2022), 

um die Bewertung der Projekte vorzubereiten, die innerhalb der Fristen des neunten, zehnten und 

elften Aufrufs zur Einreichung von Projekten eingereicht wurden.  

 

 

 

3. Schwerpunkte der Tätigkeit des LAG-Managements 
 

- Fortführung der Managementaktivitäten der LAG im Rahmen der Untermaßnahme 19.4 im 

Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 

- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von drei Online-Sitzungen des Projektevaluierungs-

gremiums der LAG Südtiroler Grenzland (03.02.2022, 05.04.2022 bzw. 02.09.2022) 

- Vorbereitung, Moderation und Protokoll von zwei Sitzungen der LAG Südtiroler Grenzland 

(21.04.2022 sowie 15.09.2022) 

- Vorbereitung und Durchführung eines schriftlichen Umlaufverfahrens der LAG Südtiroler 

Grenzland (04.02. bis 14.02.2022) 

- Vorbereitung und Einreichung der vierten Änderung des LEP Südtiroler Grenzland bei der 

Verwaltungsbehörde 

- Erstellung von Unterlagen und Formularen für die Veröffentlichung von Aufrufen zur Einreichung 

von Projektvorschlägen für alle Untermaßnahmen innerhalb des LEP Südtiroler Grenzland 

- Veröffentlichung von drei Aufforderungen zur Einreichung von Projektvorschlägen für die 

Untermaßnahme 19.2 (im Zeitraum vom 03.01.2022 bis zum 31.01.2022 nur für die 

Untermaßnahme 19.2-7.4, vom 03.01.2022 bis zum 31.03.2022 für die Untermaßnahmen 7.2, 7.5 

und 16.2 und schließlich vom 15.06.2022 bis zum 31.08.2022 für die Untermaßnahme 7.5 

- Unterstützung im Rahmen der Einreichung von fünf Beihilfeansuchen für die Untermaßnahmen 

7.4 und 7.5 sowie Vorbereitung der Bewertungs- und Projektgenehmigungsunterlagen 

- Veröffentlichung von Informationen über LEADER auf der Website des federführenden LAG-

Partners www.bzgbga.it/it/LEADER einschließlich kontinuierlicher Aktualisierung der Website 

- Durchführung mehrerer Informations- und Beratungssitzungen für verschiedene lokale Akteure 

und mögliche Begünstigte 

- Teilnahme an verschiedenen Seminaren, Vernetzungsaktivitäten und Austausch mit anderen 

LEADER-Gruppen (u.a. Teilnahme an der jährlichen LEADER-Konferenz des Forumleaders Mitte 

Oktober 2022 in Valle Brembana, Lombardei) 

- Vorbereitung, Teilnahme und Ausarbeitung regelmäßiger Treffen der Südtiroler LAG-

Koordinatoren zur Erörterung gemeinsamer Fragen und Problemstellungen 

- Öffentlichkeitsarbeit betreffend die Aktivitäten der LAG Südtiroler Grenzland in lokalen 

(gemeindebezogenen) und regionalen Medien 

 



 
  Die Koordinatoren der Südtiroler LAGs beim LEADER-Forum 2022, hier im Wallfahrtsort Madonna della Cornabusa (BG) 
 

 
 
4. Projekte 
 

4.1 Von der LAG in 2022 ausgewählte Projekte 

 

Die Umsetzung des LEP und die damit verbundenen Mittelverpflichtungen der LAG Südtiroler 

Grenzland wurden erfolgreich fortgesetzt und schließlich im Laufe des Jahres 2022 abgeschlossen. 

Mit den bis Ende 2022 eingereichten und ausgewählten Projekten erreichte der Gesamtbetrag der 

Mittelbindungen die Schwelle von 99,5 % der insgesamt verfügbaren Mittel. Die Differenz von 

0,5 % ist darauf zurückzuführen, dass nach dem letzten Aufruf zur Einreichung von Projekten 

Einsparungen in der Genehmigungsphase von mittlerweile beim Land eingereichten Projekten oder 

durch die Abwicklung abgeschlossener Projekte erzielt wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass 

sich das Budget mit der Zuweisung der Mittel für die Verlängerungsperiode 2021 und 2022 

beträchtlich erhöht hat, stellt die Gesamtmittelbindung der LAG zum 15.09.22 das Erreichen eines 

ersten wichtigen Meilensteins dar. 

Bis Ende 2019 wurden im Rahmen der Teilmaßnahme 19.2 insgesamt 14 Projekte genehmigt, was 

einer gebundenen Ausgabe von rund 56 % der gesamten (ursprünglichen) Mittelausstattung dieser 

Teilmaßnahme entspricht. Insgesamt wurden 11 Projekte bei der LAG Südtiroler Grenzland im Jahr 

2020 eingereicht. 

In einem schriftlichen Verfahren am 09.06.2020 (das am 15.06. endete) wählte die LAG die sechs 

Anträge aus, die im Rahmen der ersten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für 2020 

eingereicht worden waren, in der Sitzung am 17.09.2020 wählte sie das Projekt aus, das im Rahmen 



der zweiten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für 2020 eingereicht worden war, und 

schließlich wählte sie in einem schriftlichen Verfahren zwischen dem 13.02. und 19.02.2021 drei 

der vier Anträge aus, die im Rahmen der dritten und letzten Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen für 2020 eingereicht worden waren, womit sich die Gesamtzahl der genehmigten 

Projekte auf 21 erhöhte. Im Jahr 2021 wählte die LAG weitere 8 Projekte aus, so dass sich die 

Gesamtzahl der ausgewählten Projekte auf 29 erhöhte. Durch die Auswahl von 5 weiteren Projekten 

im Jahr 2022 stieg die Gesamtzahl der eingereichten Projekte (ohne das vor Erlass des 

Förderbescheids zurückgezogene Projekt) auf 34. 

 

 

Die bei der LAG eingereichten und von der LAG im Jahr 2022 im Rahmen der Untermaßnahme 

19.2 ausgewählten Projekte sind die folgenden:  

 

Projekte, die im Rahmen des schriftlichen Umlaufverfahrens der LAG vom 04.02.2022 (bis zum 

14.02.2022) ausgewählt wurden: 

 
Untermaßnahme 7.4 Investitionen in Basisdienstleistungen für die ländliche Bevölkerung 

  Projekt Nr. SGL47 – Errichtung von Ladestationen für E-Autos und E-
Cars im Unterland – Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland – 
Genehmigter Betrag: 249.987,17 € / genehmigter Beitrag: 199.989,74 € 
(80%) 

 

Projekte, die in der LAG-Sitzung vom 21.04.2022 ausgewählt wurden (Fälligkeit Aufruf: 

31.03.2022): 
 
Untermaßnahme 7.5 Investitionen in kleine, öffentliche touristische Infrastrukturen 

  Projekt Nr. SGL48 – Realisierung neues Besucherleitsystem Geoparc 
Bletterbach – Gemeinde Aldein – Genehmigter Betrag: 56.730,00 € / 
genehmigter Beitrag: 43.266,05 € (76,27%) 

 
 Projekt Nr. SGL49 – Radroute Ultental Teilstück „Roan“ – Sportzone St. 

Walburg – Gemeinde Ulten – Genehmigter Betrag: 249.534,24 € / 
genehmigter Beitrag: 199.627,39 (80%) 

 

Projekte, die in der LAG-Sitzung vom 15.09.2022 ausgewählt wurden (Fälligkeit Aufruf: 

31.08.2022): 

 
Untermaßnahme 7.5 Investitionen in kleine, öffentliche touristische Infrastrukturen 

  Projekt Nr. SGL51 – Errichtung Kleinkinderspielplatz Unterfennberg – 
Gemeinde Margreid a.d.W. – Genehmigter Betrag: 50.025,79 € / 
genehmigter Beitrag: 40.020,63 € (80%) 

  
 Projekt Nr. SGL52 – Energetische Sanierung und hygienische Anpassung 

der Laureiner Alm – Gemeinde Laurein – Genehmigter Betrag: 212.203,44 
€ / genehmigter Beitrag: 169.762,75 € (80%) 

 

 



Infolge der Genehmigung durch die LAG wurden die Beitragsansuchen innerhalb der in der 

Aufforderung zur Einreichung von Projektanträgen gesetzten Frist (90 Tage ab Genehmigung durch 

die LAG) bei den zuständigen Stellen der Provinz Bozen (Amt für EU-Strukturfonds in der 

Landwirtschaft und Amt für Bergwirtschaft) eingereicht.  

 

 
Spieleinrichtung für Kinder auf Jochgrimm im Rahmen der Ergänzung des Schwarz-Weiß-Wegs 

 

 

Zum 31. Dezember 2022 stellt sich die Bewilligung von LEADER-Mitteln innerhalb der einzelnen 

Untermaßnahmen (nach Auswahl der Projekte durch die LAG, unter Berücksichtigung der 

Bewilligungen durch die Ämter und der in Abrechnung/Auszahlung befindlichen Projekte) wie 

folgt dar: 

 
 

Bewilligte Mittel und Restverfügbarkeit des LEPs Südtiroler Grenzland 
 

 

Untermaßnahme 19.2 
Verfügbarer 

Betrag 

Verfügbarer 

Beitrag 

Genehmigter 

Betrag 

Genehmigter 

Beitrag 

Noch 

verfügbar 

(%) 

UM 19.2-4.2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

UM 19.2-6.4 248.216,00 € 124.108,00 € 249.578,20 € 124.108,00 € 0,00 % 

UM 19.2-7.1 63.780,00 € 51.024,00 € 63.780,00 € 51.024,00 € 0,00 % 

UM 19.2-7.2 1.388.700,24 € 1.110.960,19 € 1.388.700,24 € 1.103.132,98 € 0,70 % 



UM 19.2-7.4 1.138.424,55 € 910.739,64 € 1.137.810,00 € 910.248,00 € 0,05 % 

UM 19.2-7.5 1.616.709,19 € 1.293.367,35 € 1.610.627,79 € 1.281.488,73 € 0,92 % 

UM 19.2-16.2 181.380,00 € 145.104,00 € 181.380,00 € 145.104,00 € 0,00 % 

UM 19.2-16.3 98.016,60 € 78.413,28 € 98.016,60 € 78.413,28 € 0,00 % 

UM 19.2-16.4 50.230,00 € 40.184,00 € 50.230,00 € 40.184,00 € 0,00 % 

      

Gesamt UM 19.2 4.785.456,58 € 3.753.900,46 € 4.780.122,83 € 3.733.702,99 € 0,54 % 

      

Untermaßnahme 19.3  53.333,33 € 53.333,33 € 53.333,33 € 53.333,33 € 0,00% 

 

 

4.2 Erfolgte Verpflichtungen 
 

Was die zweite Phase betrifft, d.h. die Genehmigung der Projekte durch die zuständigen Ämter der 

Autonomen Provinz Bozen, so findet sich hier die Tabelle jener Projekte, die bis Ende 2022 durch 

Dekrete der Direktoren der Abteilungen Land- und Forstwirtschaft bis Ende 2022 genehmigt 

wurden: 

 

 

 
Pro-

jekt 

Nr. 

Begünstigter Projekttitel 

Unter-

maß-

nahme 

Kosten laut 

Antrag 

Beantragter 

Beitrag 

Anerkannte Gen.  

Kosten Beitrag 

SGL03 Gemeinde Ulten 

Konzept u. Mach-

barkeit Winter-

schule 

7.1 20.000,00 € 16.000,00 € 20.000,00 €    16.000,00 €  

SGL05 TV Ultental 
Errichtung digitale 

Infopoints 
7.5 121.232,00 € 96.985,60 € 121.230,00 €    96.984,00 €  

SGL06 TV Altrei-Truden 

Beitritt zu den Eu-

rop. Wanderdör-

fern 

16.3 79.836,80 € 63.869,44 € 54.000,00 €    43.200,00 €  

SGL10 Gemeinde Salurn 
Neugestaltung 

Dorfplatz Buchholz 
7.2 158.499,66 € 126.799,73 € 158.170,00 €  126.536,00 €  

SGL12 Gemeinde Kurtatsch 

Themenwander-

weg Graun-Penon-

Fennberg 

7.5 284.700,00 € 227.760,00 € 269.522,00 €  215.617,60 €  

SGL13 
Gemeinde Truden i. 

N. 

Dorfgestaltung - 1. 

Baulos 
7.2 207.810,72 € 166.248,58 € 206.700,00 €  165.411,80 €  

SGL14 

Gemeinde 

U.Lb.Fr.i.W. - St. Fe-

lix 

Planungswettbe-

werb Gampenpass 
7.1 36.160,80 € 28.928,64 € 14.500,00 €    11.600,00 €  

SGL16 Gemeinde Aldein 

Sanierung und Er-

weiterung Mehr-

zweckpl. Aldein 

7.4 257.825,54 € 206.260,43 € 257.740,00 €  206.192,00 €  

SGL 

17 
Gemeinde Ulten 

Errichtung Park-

platz Dorfzentrum 

St. Nikolaus 

44599 

Gemeinde 

U.Lb.Fr.i.W. - 

St. Felix 

155.871,26 € 194.800,00 €  155.840,00 €  

SGL19 Gemeinde Montan 

Gehweg alter 

Bahnhof-Pinzoner-

weg 

7.2 260.000,00 € 208.000,00 € 255.840,00 €  204.672,00 €  



SGL21 Laugen KG 

Errichtung 

Stellplätze für 

Wohnmobile 

6.4 250.000,00 € 125.000,00 € 168.860,00 €    84.430,00 €  

SGL22 
Sozialgenossen-

schaft Bergauf 

Pilotprojekt zur 

Entwicklung von 

Baumleder 

16.2 220.469,07 € 176.375,26 € 181.380,00 €  145.104,00 €  

SGL24 
DELEG Genossen-

schaft 

Lokale Vermark-

tung Frischfleisch-

pakete 

16.4 52.717,50 € 42.174,00 € 50.230,00 €    40.184,00 €  

SGL27 
Gemeinde St. Pan-

kraz 

Sanierung des 

Wanderwegs 

Friedhof - Sport-

zone Falschauer 

7.5 128.487,45 € 102.789,96 € 121.920,00 €    97.536,00 €  

SGL28 Gemeinde Altrei 

Revitalisierung der 

alten Dorfsäge Alt-

rei 

7.4 162.332,24 € 129.865,79 € 149.300,00 €  119.440,00 €  

SGL29 

Gemeinde 

U.Lb.Fr.i.W. - St. Fe-

lix 

Machbarkeitsstu-

die Biogasanlage 

UlF-St. Felix 

7.1 29.280,00 € 23.424,00 € 29.280,00 €    23.424,00 €  

SGL30 
Tourismusgenossen-

schaft Castelfeder 

Vermarktung des 

Schwarz-Weiß-

Wegs 

16.3 50.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 €    40.000,00 €  

SGL31 
Bezirksgemeinschaft 

Burggrafenamt 

Strukturen Elektro-

mobilität und Mit-

fahrbänke Ultental 

- Deutschnonsberg 

7.4 268.641,51 € 214.913,21 € 240.740,00 €  192.592,00 €  

SGL32 
Tourismusgenossen-

schaft Ulten 

Wiedererrichtung 

Wanderweg Laug-

neralm Kitzerbichl 

7.5 129.360,00 € 103.488,00 € 129.360,00 €  103.488,00 €  

SGL33 
Bezirksgemeinschaft 

Überetsch Unterland 

Realisierung des 

Schwarz-Weiß-

Wegs 

7.5 202.718,86 € 162.175,09 € 202.715,00 €  162.172,00 €  

SGL35 Gemeinde Ulten 

Öffentliche Park-

plätze St. Niko-

laus/Ulten (Sport-

platz) 

7.2 145.237,00 € 116.189,60 € 137.900,00 €  110.320,00 €  

SGL36 
Freddy Schwienba-

cher 

Arbeiten Errich-

tung Caravan Park 
6.4 80.718,20 € 40.359,10 € 79.500,00 €    39.750,00 €  

SGL38 
Forstinspektorat Bo-

zen I 

Verbindungsweg 

Graun - Fennberg 
7.5 40.000,00 € 32.000,00 € 40.000,00 €    32.000,00 €  

SGL39 

Gemeinde U. Lb. 

Frau i. Walde – St. 

Felix 

Gehweg Höfegrup-

pen Lochmann und 

Kindler 

7.2 172.874,96 € 138.299,97 € 172.300,00 €  137.840,00 €  

SGL40 Gemeinde Proveis 

Maßnahmen Si-

cherheit Straßen, 

Plätze Dorfzent-

rum Proveis 

7.2 142.727,30 € 114.181,84 € 141.870,00 €  113.496,00 €  

SGL42 
Gemeinde St. Pan-

kraz 

Sanierung des al-

ten Wanderwegs 

Alpreid 

7.5 
 

124.344,38 € 
99.475,50 € 124.344,00 € 99.475,20 € 

SGL43 

Tourismusverein Al-

dein-Radein-

Jochgrimm 

Ergänzung Sch-

warz-Weiß-Weg 
7.5 57.404,66 € 45.923,73 € 57.404,00 € 45.923,20 € 



SGL44 Gemeinde Montan 
Verbindungsweg 

Schulhof 
7.2 191.786,01 € 153.428,81 € 191.700,00 € 153.360,00 € 

SGL46 Gemeinde Truden 

Wieserhof – Reali-

sierung Dorfmu-

seum 

7.4 240.657,37 € 192.525,90 € 240.530,00 € 192.424,00 € 

SGL47 
BZG Überetsch Un-

terland 

Ladestationen für 

E-Autos und E-Bi-

kes 

7.4 249.987,17 € 199.989,74 € 249.500,00 € 199.600,00 € 

SGL48 Gemeinde Aldein 

Besucherlenkung 

Geoparc Bletter-

bach 

7.5 56.730,00 € 43.266,05 € 56.730,00 € 43.266,05 € 

SGL49 Gemeinde Ulten 

Radroute Ultental 

– Teilstück „Roan“-

Sportzone St. Wal-

burg 

7.5 249.534,24 € 199.627,39 € 249.420,00 € 199.536,00 € 

SGL52 Gemeinde Laurein 

Energetische Sa-

nierumg Laureiner 

Alm 

7.5 212.203,44 € 169.762,75 € 212.203,00 € 169.762,40 € 

 

Der prozentuale Anteil des durch Dekrete der zuständigen Stellen der Autonomen Provinz Bozen 

genehmigten Betrags zum 31.12.2022 beträgt somit mehr als 98 % des im Rahmen der 

Teilmaßnahme 19.2 verfügbaren öffentlichen Betrags. Tatsächlich fehlte zum oben genannten 

Zeitpunkt nur noch die Genehmigung des Projekts SGL51, das sich aber bereits in der 

Vorprüfungsphase durch das Amt für Bergwirtschaft befand. 

 

 

  

4.3 Interterritoriale und transnationale Kooperation (Untermaßnahme 19.3) 
 
Wie bereits in den vorangegangenen Jahresberichten beschrieben, hat die LAG im Rahmen der 

Teilmaßnahme 19.3 bereits im Jahr 2019 ein gebietsübergreifendes Kooperationsprojekt zur 

Aufwertung des Europäischen Fernwanderwegs E5 ausgewählt. Nachdem sich die Arbeit im Jahr 

2020 auf die Ausarbeitung der gemeinsamen Aktionen, die durch das Kooperationsprojekt 

umgesetzt werden sollen, konzentriert hatte, insbesondere auf die Beantragung von Budgets für die 

einzelnen geplanten Aktivitäten, wurde Ende Dezember 2020 die Kooperationsvereinbarung 

zwischen den vier LAG-Partnern des Projekts offiziell unterzeichnet. Im schriftlichen Verfahren 

vom 13.02.21 bis 19.02.21 wurde das Kooperationsprojekt mit den LAGs Sarntaler Alpen, 

Zentrales Trentino und Östliches Trentino von der LAG endgültig genehmigt. Das Projekt sieht die 

Aufwertung des europäischen Wanderweges E5 im Abschnitt von Meran nach Bozen vor, der durch 

das LEADER-Gebiet der LAG Sarntaler Alpen führt, und dann den Abschnitt, der die Gemeinden 

Aldein, Truden und Salurn, die zur LAG Südtiroler Grenzland gehören, sowie die Gebiete der LAG 

Trentino Centrale und Trentino Orientale betrifft und damit die Südgrenze der Provinz Trient 

erreicht. 

Nach der endgültigen Genehmigung des detaillierten Projekts im Rahmen des schriftlichen 

Verfahrens der LAG im Februar 2021 wurde der entsprechende Förderantrag vom federführenden 



Partner der LAG, der Comunità Comprensoriale Burgraviato, beim Amt für EU-Strukturfonds 

eingereicht, womit Phase 2 des Projekts begann. 

Im Laufe des Jahres 2022 wurden verschiedene Informationsmaßnahmen mit den Organisationen 

und Reiseveranstaltern in den am Projekt beteiligten Gebieten durchgeführt. Außerdem wurden die 

seinerzeit eingegangenen Kostenvoranschläge eingehend geprüft, sowohl für den Zeitraum bis zur 

Genehmigung des Projekts als auch für etwaige Änderungen und Ergänzungen der beantragten 

Maßnahmen. Diese Tätigkeit wurde im Einvernehmen mit der projektleitenden LAG durchgeführt. 

Dies war das einzige Projekt, das im Rahmen der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

für die Teilmaßnahme 19.3 eingereicht wurde und dessen Kostenvoranschlag das Budget der 

genannten Untermaßnahme ausschöpfte. 

 

 

Tagung über den Handel in Berggebieten, veranstaltet von der LAG Garda Valsabbia 2020 (Lombardei) 
 

 

 



5. Nicht aktivierte Untermaßnahmen 
 

Die einzige Untermaßnahme, die im lokalen Entwicklungsplan Südtiroler Grenzland nicht aktiviert 

wurde, ist die Untermaßnahme 4.2. Während es anfangs sehr schwierig schien, private Begünstigte 

zur Einreichung von Projektvorschlägen zu ermutigen, hat sich die Situation ab 2019 und im Laufe 

des Jahres 2020 auch in dieser Hinsicht nach und nach verbessert: Bis Ende 2021 haben insgesamt 

vier private Begünstigte Projekte eingereicht, die von der LAG ausgewählt wurden. Nimmt man die 

Tourismusvereine in die Liste der privaten Begünstigten auf, erhöht sich diese Zahl auf neun private 

Begünstigte. Nach Angaben potenzieller Begünstigter ist die teilweise Zurückhaltung bei der 

Einreichung von Projekten zum Teil auf die relativ niedrigen Finanzierungssätze von 40% und 50% 

zurückzuführen, die in den Teilmaßnahmen 4.2 bzw. 6.4 vorgesehen sind, in denen die 

Projektträgerschaft privater Begünstigter vorgesehen ist, sowie auf die Schwierigkeiten bei der 

Einrichtung von Kooperationsprojekten im Rahmen der Teilmaßnahmen 16.2, 16.3 und 16.4. 

Allerdings wurden im Rahmen der Teilmaßnahme 6.4 zwei Projekte von privaten Begünstigten 

eingereicht, die darauf abzielen, neue touristische Aktivitäten im Ultental und am Deutschnonsberg 

zu schaffen. Da in der Zwischenzeit das Budget der Teilmaßnahme 4.2 durch die verschiedenen 

Änderungen des LEPs auf Null reduziert wurde, bleibt diese somit die einzige Maßnahme, die 

innerhalb des LEP Südtiroler Grenzland nicht aktiviert wurde. 

Die Tatsache, dass bei allen anderen Untermaßnahmen konkrete Projekte vorgelegt und von der 

LAG ausgewählt wurden, unterstreicht im Grunde, dass die Formulierung des LEPs sich durchwegs 

an den effektiven Bedarfen im LAG-Gebiet orientiert hat.  

 

 

 

 

6. Vierte Änderung des Lokalen Entwicklungsplans 
 

Mit der Verordnung (EU) 2020/2220 ("Verordnung betreffend die Verlängerung des derzeitigen 

Programmplanungszeitraums und den Übergang zum Programmplanungszeitraum 2023-2027") hat 

die Europäische Union die bestehenden Regeln für die ländliche Entwicklung im Rahmen der GAP 

auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ausgedehnt. Mit dieser Verordnung wurden durch die 

Änderung der Verordnung (EU) 2013/1305 über die Entwicklung des ländlichen Raums zusätzliche 

Mittel für den ELER-Fonds bereitgestellt. Infolgedessen haben alle Regionen, einschließlich der 

Autonomen Provinz Bozen, ihre Entwicklungspläne für den ländlichen Raum geändert und 

aktualisiert und dabei die dem Staat Italien für die Jahre 2021 und 2022 zugewiesenen Mittel 

anteilig übernommen. Dies machte auch eine Änderung und Aktualisierung des Lokalen 

Entwicklungsplans Südtiroler Grenzland erforderlich, die es ermöglichte, die zusätzlichen Mittel für 

einige Maßnahmen des Lokalen Entwicklungsplans selbst zu verwenden. 

Diese Änderung des LEP wurde von der Lokalen Aktionsgruppe in der Sitzung vom 01.09.2021 in 

Neumarkt angenommen. 

Nach den Projektaufrufen im Januar 2022 für die Teilmaßnahme 7.4 und von Januar bis März für 

die Teilmaßnahmen 7.2, 7.5 und 16.2 wurde deutlich, dass die Teilmaßnahme 7.5 mit zusätzlichen 

Mitteln ausgestattet werden muss. Daher genehmigte die LAG in der Sitzung vom 21.04.2022 die 

vierte Änderung ihres lokalen Entwicklungsplans und des Finanzplans, wobei alle verbleibenden 

Mittel der Teilmaßnahme 7.5 zugewiesen wurden.  



Die Neufassung des Lokalen Entwicklungsplans Südtiroler Grenzland mit den oben genannten 

Änderungen wurde mit Dekret des Direktors der Abteilung Landwirtschaft Nr. 9014 vom 

23.05.2022 genehmigt und bildet die Grundlage für die Arbeit der LAG für den Abschluss der 

Programmperiode 2014-2022.  

 

 

 

 
7. Monitoring und Evaluierung 
 

7.1 Monitoring aus Verfahrenssicht 
Bis zum 31.12.2022 wurden insgesamt 13 Projektaufrufe im Rahmen der Untermaßnahme 19.2 

veröffentlicht, zwei im Jahr 2017, zwei im Jahr 2018 und zwei weitere im Jahr 2019. Im Laufe des 

Jahres 2020 wurden drei Aufforderungen zur Einreichung von Projektanträgen veröffentlicht, in 

Anbetracht des sich nähernden Endes des ursprünglich vorgesehenen Programmplanungszeitraum 

2014-2020. Im Jahr 2021 wurden zwei weitere Aufrufe zur Einreichung von Projekten 

veröffentlicht. Schließlich wurden im Jahr 2022 drei weitere Aufrufe zur Einreichung von Projekten 

veröffentlicht, womit sich die Gesamtzahl auf 13 erhöhte. 

Darüber hinaus wurde, wie bereits erwähnt, im Rahmen der Teilmaßnahme 19.3 ein Aufruf zur 

Einreichung von Projektideen für die Zusammenarbeit zwischen den LAGs veröffentlicht. Alle im 

LEP 2014-2020 vorgesehenen Teilmaßnahmen waren Gegenstand der Aufforderungen zur 

Einreichung von Projektanträgen: In der ersten Aufforderung zur Einreichung von Projekten 

wurden 50 % der Mittel der einzelnen Untermaßnahmen bereitgestellt, in den folgenden 

Aufforderungen zur Einreichung von Projekten wurde jeweils der gesamte Betrag bzw. der gesamte 

Restbetrag der einzelnen Untermaßnahmen zur Verfügung gestellt. Die letzten Aufforderungen zur 

Einreichung von Projekten betrafen natürlich nur die Teilmaßnahmen, die im Rahmen des LEP 

infolge der verschiedenen Änderungen des LEP und des Finanzplans noch mit finanziellen Mitteln 

ausgestattet sind. 

Die Gesamtzahl der im Rahmen der Teilmaßnahme 19.2 eingereichten Anträge beträgt 42. Die LAG 

hat insgesamt 35 Anträge ausgewählt, die im Rahmen der folgenden Untermaßnahme 19.2 

eingereicht wurden: 

- UM 6.4: Förderung von Investitionen in die Schaffung und Entwicklung 

nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten: 2 ausgewählte Projekte 

- UM 7.1: Erstellung und Aktualisierung von Entwicklungsplänen für Gemeinden und Dörfer 

in ländlichen Gebieten und kommunale Basisdienstleistungen: 3 ausgewählte Projekte 

- UM 7.2: Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Erweiterung aller Arten von 

kleinen Infrastrukturen, einschließlich Investitionen in erneuerbare Energien und 

Energieeinsparung: 8 ausgewählte Projekte 

- UM 7.4: Investitionen zur Einführung, Verbesserung oder Ausweitung lokaler 

Dienstleistungen für die ländliche Bevölkerung, einschließlich Kultur- und 

Freizeitaktivitäten, sowie der damit verbundenen Infrastruktur: 5 ausgewählte Projekte 

- UM 7.5: Investitionen für die öffentliche Nutzung in Freizeitinfrastruktur, 

Touristeninformation und kleine Tourismusinfrastruktur: 12 ausgewählte Projekte 

- UM 16.2: Unterstützung von Pilotprojekten und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und 

Technologien: 1 ausgewähltes Projekt 



- UM 16.3: Zusammenarbeit zwischen Akteuren zur Organisation gemeinsamer 

Arbeitsprozesse und zur gemeinsamen Nutzung von Einrichtungen und Ressourcen sowie 

zur Entwicklung und Vermarktung von Tourismusdienstleistungen: 3 ausgewählte Projekte 

- UM 16.4: Unterstützung der horizontalen und vertikalen sektoralen Zusammenarbeit für die 

Schaffung und Entwicklung kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte sowie 

Unterstützung lokaler Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung kurzer 

Versorgungsketten und lokaler Märkte: 1 ausgewähltes Projekt 

 

 

7.2 Monitoring der physischen Daten 

Wie oben ausgeführt, wurden bis zum 31. Dezember 2022 von der LAG 35 Projekte ausgewählt 

und bei den Ämtern der Autonomen Provinz Bozen eingereicht. In Wirklichkeit handelt es sich um 

34 "aktive" Projekte, da eines der vorgelegten Projekte, nämlich das Projekt SGL09 mit dem Titel 

"Die Berggärtner", vom Tourismusverein Aldein-Radein-Jochgrimm noch vor dem Erlass des 

Finanzierungsdekrets zurückgezogen wurde. Wie bereits erwähnt, wurden 22 dieser Projekte bis 

zum 31. Dezember 2021 durch Dekrete des jeweiligen Abteilungsdirektors genehmigt, während die 

verbleibenden 7 Projekte Ende 2021 noch von den zuständigen Stellen der Provinz geprüft wurden 

oder für die der Antrag auf Finanzierung noch nicht bei der jeweiligen Förderstelle der Autonomen 

Provinz eingereicht worden war (4 Projekte). 

Gegenwärtig gibt es 13 Projekte, für welche die Zahlungen im Anschluss an den Antrag auf 

Abrechnung oder den Antrag auf Zahlung eines Vorschusses erfolgt sind (gemäß den von der 

Landeszahlstelle bereitgestellten Daten). 

 

 

7.3 Monitoring in finanzieller Hinsicht 

Der gesamte öffentliche Beitrag der in der ursprünglichen Fassung des Lokalen Entwicklungsplans 

Südtiroler Grenzland vorgesehenen Maßnahme 19.2 betrug 4.024.124,78 €. Dieser Betrag wurde 

später im Zuge der ersten Änderung des LEP Südtiroler Grenzland durch die Streichung des 

Budgets der Maßnahme 4.2 (mit einer öffentlichen Förderquote von 40 %) reduziert. In der zweiten 

Version des LEP belief sich der öffentliche Anteil auf 3.695.249,89 €. Mit der dritten Änderung des 

LEPs und der Zuweisung der Mittel für den Verlängerungszeitraum 2021 und 2022 hat sich dieser 

Betrag wieder erhöht. Daher beläuft sich der aktuelle Betrag der öffentlichen Beiträge auf 

4.323.900,46 €. Dieser Betrag hat sich auch infolge der letzten Abänderung des Lokalen 

Entwicklungsplans nicht mehr geändert. 

Der Gesamtbetrag der von der LAG ausgewählten Projekte beläuft sich zum 31.12.2022 auf 

4.879.713,79 €, wobei der Verzicht des Tourismusvereins Aldein-Radein-Jochgrimm auf das Projekt 

SGL 09 sowie die Daten der mittlerweile in der Genehmigungs- bzw. Auszahlungsphase 

abgeschlossenen Projekte berücksichtigt wurden (siehe Punkt 7.2). 

Gleichzeitig beläuft sich der Betrag der genehmigten Beiträge für die ausgewählten Projekte auf 

3.733.774,99 €, d. h. 99,5 % des Gesamtbetrags der im LEP vorgesehenen Beiträge (3.753.900,46 

€). Die noch verfügbaren Mittel belaufen sich somit auf 20.125,47 €. Die Aufteilung der 

Mittelbindungen auf öffentliche und private Begünstigte zeigt ein deutliches Übergewicht der 

öffentlichen Begünstigten gegenüber jenen privater Art. 

Natürlich ist darauf hinzuweisen, dass die Angaben zur Erreichung der oben genannten Ziele die 

Phase der Auswahl der Anträge durch die LAG betreffen. Es handelt sich also um vorläufige Daten, 



da sich die Situation nach der Zweckbindung der Ausgaben durch die Genehmigung der 

Beihilfeanträge durch die Autonome Provinz Bozen bzw. durch die von den öffentlichen 

Einrichtungen durchgeführten Ausschreibungen ändern kann. 

 

 

7.4 Konzentration der Mittel in den Gemeinden mit dem stärksten Entwicklungsbedarf 
Der Lokale Entwicklungsplan LEADER Südtiroler Grenzland sieht eine Konzentration der 

bereitstehenden Mittel in Form von öffentlichen Beiträgen zugunsten der strukturschwächsten 

Gemeinden des LEADER-Gebietes vor: Die LAG ist bei der Auswahl und Bewilligung von 

Projekten angehalten, mindestens 60 % der Mittel für Projekte zu bewilligen, an denen Gemeinden 

beteiligt sind, die laut der Analyse des Wifo der Handelskammer Bozen der Südtiroler Gemeinden 

(veröffentlicht im Oktober 2011) in die sogenannte Gruppe 7 (Gemeinden mit sehr geringem 

Bevölkerungswachstum und sehr schwacher Wirtschaftsstruktur) eingestuft wurden. 

Auf der Grundlage der von der LAG bewilligten Beträge und, soweit verfügbar, der vom 

zuständigen Landesamt bewilligten und/oder von der Landeszahlstelle liquidierten Beträge zeigt die 

folgende Tabelle, dass die vom LEP diktierte Regel zugunsten der am stärksten benachteiligten 

Gemeinden innerhalb des LEADER-Gebiets derzeit eingehalten, auch wenn es sich nur um ein 

Teilbild handelt.  

Wie die folgende Tabelle zeigt (auf der Grundlage der von der LAG bewilligten Beträge und, soweit 

verfügbar, der vom zuständigen Landesamt bewilligten bzw. von der Landeszahlstelle liquidierten 

Beträge), wird die vom LEP vorgegebene Regel zugunsten der am stärksten benachteiligten 

Gemeinden im LEADER-Gebiet mehr als nur eingehalten. 

 

 

 
Von der LAG ausgewählte Projekte 

 Genehmigter Betrag Genehmigter Beitrag  

Gesamt 4.879.713,79 € 3.733.774,99 €  

 
Ausgewählte Projekte, die das Gebiet der Gemeinden der sog. Gruppe 7 betreffen 

 Genehmigter Betrag Genehmigter Beitrag % Beiträge/insgesamt gen. Beiträge 

Gesamt 3.309.889,00 € 2.506.111,55 € 67,12 

    

Ausgewählte Projekte, die nicht das Gebiet der Gemeinden der sog. Gruppe 7 betreffen 

 Genehmigter Betrag Genehmigter Beitrag % Beiträge/insgesamt gen. Beiträge 

Gesamt 1.569.824,79 € 1.227.663,44 € 32,88 

 

 

 
 
8. Kritische Punkte 

 

Es werden keine besonders kritischen Punkte hervorgehoben, da seit längerem der anfängliche 

Stillstand im Verfahren zur Genehmigung der Richtlinien (Handbuch) der Maßnahme 19.2 positiv 

überwunden wurde. Dies wird durch die Tatsache unterstrichen, dass - wie oben erwähnt - 



inzwischen fast sämtliche eingereichten Beitragsanträge von der Autonomen Provinz Bozen 

genehmigt worden sind. Darüber hinaus wurde bereits im Laufe des Jahres 2019 das Handbuch zur 

Untermaßnahme der interterritorialen und/oder transnationalen Zusammenarbeit genehmigt und 

veröffentlicht, wodurch die LAGs die Möglichkeit haben, auch die Untermaßnahme 19.3 zu 

aktivieren. Auch im Hinblick auf die Abrechnungen und Auszahlungen der Beiträge wird betont, 

dass die Zahlstelle der APBz bis zum 31.12.2022 die Prüfung der bis dahin eingereichten 

Zahlungsanträge und die anschließende Auszahlung der entsprechenden Beiträge zügig 

vorgenommen hat. 

 

 
Detail einer im Rahmen des LEADER-Projekts realisierten E-bike-Ladestation (im Zentrum von Proveis) 

 

  

  
9. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
 

9.1 Internetauftritt 
 
Aktuelle Informationen über die LAG und LEADER, insbesondere jene betreffend die Aufrufe zur 

Einreichung von Projektanträgen sind auf der Unterseite LEADER der Bezirksgemeinschaft 

Burggrafenamt  übersichtlich dargestellt. Neben aktuellen Neuigkeiten wird das Fördergebiet und 

die beteiligten Gemeinden aufgelistet. Auch generelle Informationen zum europäischen 

Förderprogramm LEADER im Allgemeinen sind angeführt, wie auch Kontakte und 

Ansprechpartner der LAG. Neben einer kurzen Darstellung der von der LAG genehmigten Projekte 

sind schließlich auch das Vorgehen bei einer möglichen Projekteinreichung und -durchführung, 

insbesondere die Mitteilungen seitens der Verwaltungsbehörde und der Landeszahlstelle in Bezug 

auf die Umsetzung und Abrechnung der Vorhaben und Projekte dargestellt. 

Die am Programm beteiligten Gemeinden haben auf ihren Internetseiten jeweils einen Link bzw. 

einen Hinweis angeführt, der direkt mit der genannten Internetseite verlinkt ist. 

 

Link: www.bzgbga.it/LEADER 



 

 

 
9.2 Pressearbeit 

Im Jahr 2022 wurden von der LAG Südtiroler Grenzland 4 Pressemitteilungen verschickt, die über 

aktuelle Neuigkeiten zu den Aktivitäten der LAG, insbesondere über Projektaufrufe und die 

Vorstellung der von der LAG ausgewählten Projekte informieren. Einige der in den verschiedenen 

Zeitungen/Zeitschriften veröffentlichten Artikel sind diesem Jahresbericht beigefügt. 

 

 

 
Meran, im Februar 2023 
 
 
 
Der Präsident der LAG       Der Koordinator 
Edmund Lanziner        Dr. Hubert Ungerer 
Digital unterzeichnet         Digital unterzeichnet 
 
 
  



Presseberichte 
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Dolomiten 13.05.2022 – Besuch der LAGs in Straßburg 

 



 
 
 

 
Dolomiten 29/07/2022_Percorso ciclabile Val d’Ultimo 

 

 

 

L’eco di Bergamo 14.10.2022_Bericht vom italienischen LEADERforum 



 

  



 
 
 

 

Dolomiten 15.11.2022_Besuch der LAGs LEADER aus der Lombardei in der Wollmanufaktur Bergauf im Ultental 
 
 


